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Dr. Magnus Brunner, LL.M.
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L Johannesgasse 5, 1010 Wien
Herrn Prasidenten

des Nationalrates

Mag. Wolfgang Sobotka
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2022-0.897.690

Wien, 14. Februar 2023

Sehr geehrter Herr Prasident!

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 13357/ vom 14. Dezember 2022 der

Abgeordneten Philip Kucher, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes

mitzuteilen:

Zul., 2.,5.und 7. bis9.:

Zum Tag des Einlangens der vorliegenden schriftlichen parlamentarischen Anfrage waren
im Kabinett des Herrn Bundesministers 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatig. Der
Vollstandigkeit halber wird angemerkt, dass von diesen Personen sechs im Bereich der
Regierungskoordination tatig waren. Diese Anzahl umfasst keine Sekretariats-, Assistenz-

und Kanzleikrafte, Kraftfahrer/innen und sonstigen Hilfskrafte.
Hinsichtlich der Zusammensetzung des Kabinetts darf auf die Beantwortung der
schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 12461/J vom 3. Oktober 2022 verwiesen und

angemerkt werden, dass zwischenzeitig keine Anderungen eingetreten sind.

Im Ubrigen wird hinsichtlich des Beschiftigungsbeginns der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter im Kabinett des Herrn Bundesministers auch auf die Beantwortung der oben
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angefiihrten schriftlichen parlamentarischen Anfrage sowie der darin Bezug genommenen

schriftlichen parlamentarischen Anfragen verwiesen.

Im vierten Kalendervierteljahr 2022 endete die Tatigkeit einer Person als Supportkraft im
Kabinett des Herrn Bundesministers, und zwar zum Ablauf des 31. Oktober 2022. Eine
Person wurde beginnend mit 14. November 2022 als Sekretariatskraft im Kabinett des
Herrn Bundesministers auf Grundlage des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 mit

sondervertraglicher Vereinbarung neu aufgenommen.

Zum Tag des Einlangens der vorliegenden schriftlichen parlamentarischen Anfrage waren
somit weiterhin zehn Personen als Sekretariats-, Assistenz-und Kanzleikrafte, Kraftfahrer
und sonstige Hilfskrafte im Kabinett des Herrn Bundesministers auf Grundlage des
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 (VBG) tatig, davon acht Personen auf Basis eines
Sondervertrags bzw. einer sondervertraglichen Zusatzvereinbarung nach VBG. Der
Vollstandigkeit halber wird angemerkt, dass von diesen zehn Personen eine Person im

Bereich der Regierungskoordination im Kabinett tatig war.

Zum Tag des Einlangens der vorliegenden schriftlichen parlamentarischen Anfrage waren
im Bliro des dem Herrn Bundesminister beigegebenen Staatssekretars weiterhin sieben
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatig, wobei diese Anzahl keine Sekretariats-, Assistenz-

und Kanzleikrafte, Kraftfahrer/innen und sonstigen Hilfskrafte umfasst.

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Bliros des Herrn Staatssekretars darf auf die
Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 12461/J vom 3. Oktober
2022 verwiesen und angemerkt werden, dass zwischenzeitig keine Anderung eingetreten

ist.

Da mit 17. Oktober 2022 im Biiro des Herrn Staatssekretars eine Assistenzkraft auf
Grundlage des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 (VBG) mit sondervertraglicher
Vereinbarung nach VBG neu aufgenommen wurde, waren zum Tag des Einlangens der
vorliegenden schriftlichen parlamentarischen Anfrage im Biiro des Herrn Staatssekretars
nunmehr vier Personen als Sekretariats-, Assistenz- und Kanzleikrafte, Kraftfahrer oder
sonstige Hilfskrafte auf Grundlage des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 tatig, davon

drei Personen auf Basis sondervertraglicher Vereinbarungen.

Es waren keine Personen mittels Arbeitsleihvertrag im Kabinett des Herrn

Bundesministers oder im Biiro des Herrn Staatssekretars beschaftigt.
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Zu 3.:

Die aufgewendeten gesamten Personalkosten fiir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Kabinett des Herrn Bundesministers betrugen inklusive Sekretariats-, Assistenz- und
Kanzleikrafte, Kraftfahrer und sonstige Hilfskrafte im vierten Kalendervierteljahr 2022 in
Summe 735.730,92 Euro.

Die aufgewendeten gesamten Personalkosten fiir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Bliro des Herrn Staatssekretars inklusive Sekretariats-, Assistenz- und Kanzleikrafte,
Kraftfahrer und sonstige Hilfskrafte betrugen fiir das vierte Kalendervierteljahr 2022 in
Summe 285.903,94 Euro.

Der Vollstandigkeit halber wird angemerkt, dass in diesen Summen auch die Kosten fir die
im vierte Kalendervierteljahr geblihrende Sonderzahlung, welche im November zur

Auszahlung gelangte, enthalten sind.

Zud.:

Im vierten Quartal 2022 wurden keine Pramien oder sonstigen Zahlungen im Sinne der
Frage 4. an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kabinetts des Herrn Bundesministers

oder des Biros des Herrn Staatsekretars geleistet.

Zub6.:

Es darf hierzu bezliglich des Kabinetts des Herrn Bundesministers erneut auf die
Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 1559/J vom 20. April 2020
und beziiglich des Bliros des Herrn Staatssekretars auf die Beantwortung der schriftlichen

parlamentarischen Anfrage Nr. 11522/J vom 30. Juni 2022 verwiesen werden.

Zu 10.:

Betreffend den Leiter des Bliros des Herrn Staatssekretars im BMF wird auf die
Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 12461/) vom 3. Oktober

2022 verwiesen.

Dariber hinaus bt kein Mitglied des Kabinetts des Herrn Bundesministers oder des Biiros
des Herrn Staatssekretadrs auBerhalb dieser Organisationseinheiten eine Leitungsfunktion
im BMF aus.
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Zull.:
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Es darf hierzu auf die Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr.

1559/J vom 20. April 2020 verwiesen werden. Angemerkt wird, dass dies sinngemaf auch

fir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Biiros des Herrn Staatssekretars gilt.

Zu12.und 13.:

Im vierten Quartal 2022 war im BMF keine Funktion eines Generalsekretars bzw. kein Biro

des Generalsekretars eingerichtet.

Zu 14.:

Es wird auf die Beantwortung der Fragen 1. bis 13. verwiesen.

Der Bundesminister:

Dr. Magnus Brunner, LL.M.

Elektronisch gefertigt

= Bundesministerium
Finanzen

Prifinformation

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der
elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Priifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.bmf.gv.at/verifizierung

Datum/Zeit

2023-02-14T13:07:43+01:00

Unterzeichner

Bundesministerium flr Finanzen

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

1814163722

Dokumentenhinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

4von 4

www.parlament.gv.at




Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2023-02-14T13: 13: 27+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2023-02-14T13:07:43+0100
	Bundesministerium für Finanzen
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-02-14T13:13:27+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




